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Datenschutzhinweise für die allgemeine Lebensmittelüberwachung  

 
Die allgemeine Lebensmittelüberwachung (amtliche Lebensmittelüberwachung) ist ein 

staatliches Kontrollsystem. Ihre Hauptaufgabe ist der Schutz der Verbraucher vor Gesund-
heitsgefahren, Irreführung und Täuschung. Sie kontrolliert, ob Hersteller und Handel die le-

bensmittelrechtlichen und hygienischen Vorgaben einhalten. 
 
1. Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich?  
 
Verantwortliche Stelle ist: 
Name:   Kreis Steinburg - Der Landrat -  
Adresse:  Viktoriastr. 16/18, 25524 Itzehoe  
Telefon:  04821 / 69 - 0 
E-Mail:   info@steinburg.de 
 
2.  Wer ist meine Ansprechperson bei Fragen zum Datenschutz in der Kreisverwal-
tung? 
 
Bei Fragen zum Datenschutz und zur Wahrnehmung Ihrer Rechte im Zusammenhang mit 
dieser Verarbeitung setzen Sie sich gerne mit der allg. Lebensmittelüberwachung, Teamlei-
tung und unserer behördlichen Datenschutzbeauftragten in Verbindung. 
 
Postadresse:  Viktoriastr. 16/18, 25524 Itzehoe  
Besuchsadresse:  Beethovenstr. 7, 25524 Itzehoe  
Telefon:  04821 / 69 - 236 
E-Mail:   datenschutz@steinburg.de 
 
3. Zu welchem Zweck und mit welcher Rechtsgrundlage verarbeiten wir Ihre personen-
bezogenen Daten? Welche personenbezogenen Daten verarbeiten wir? 
 
Wir verarbeiten personenbezogene Daten zur Erfüllung unserer gesetzlichen Aufgaben im 
Bereich der Überwachung von Lebensmitteln, Tabakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln 
und Bedarfsgegenständen. Der Zweck der Verarbeitung ist die Sicherstellung eines hohen 
Niveaus des gesundheitlichen Verbraucherschutzes sowie der Schutz vor Irreführung und 
Täuschung. Dies umfasst insbesondere die Durchführung von Kontrollen, Probenahmen und 
die Überprüfung der Einhaltung rechtlicher Vorschriften. 
 
Wir verarbeiten von Ihnen folgende pbD: Name, Vorname, geb. Datum, Gewerbliche Melde-
adresse, Standortbezeichnung, Telefon, Fax, E-Mail,  
 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist Artikel 6 Absatz 1 
lit e) DSGVO i.V.m Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), 
dem Tabakerzeugnisgesetz (TabakErzG) sowie der VO (EU) 2017/625 und VO (EG) Nr. 
1223/2009 über kosmetische Mittel). 
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4.  An wen geben wir Ihre personenbezogenen Daten weiter? 
 
Daten: Kontrollberichte, Probennahmeberichte, vorhandene weitere Tätigkeiten, E-Mails, 
werden an folgende Stellen übermittelt:  Stadt-, Gemeinde- und Landesverwaltungen, Ge-
richte und die für die Lebensmittelüberwachung zuständigen Stellen z.B. IHK, wenn dies im 
Einzelfall zur Erfüllung der diesen obliegenden gesetzlichen Aufgaben erforderlich ist. 
 
Darüber hinaus finden im Zusammenhang mit der Sachbearbeitung folgende Übermittlungen 
statt: 
An Unternehmen / Unternehmer: Übermittlung von Überwachungstätigkeiten in Form von 
Kontrollberichte / Probennahmeberichte / vorhandene weitere Tätigkeiten  
 
Der Kreis Steinburg hat den Dienstleister Rhenus Archiv Services GmbH, Rhenus Platz 1, 
59439 Holzwickede mit der Einlagerung von Vorgängen für die Aufbewahrung im Anschluss 
an die Aufbnach dem Ende der Aufbewahrungsfrist/ zur dauerhaften Aufbewahrung beauf-
tragt. Die Bedingungen der Verarbeitung inklusive aller datenschutzrechtlichen Pflichten sind 
in einem Auftragsverarbeitungsvertrag gemäß Artikel 28 DSGVO geregelt. Eine weitere 
Sachbearbeitung findet beim Dienstleister nicht statt. 
 
 
5.  Wo findet die Datenverarbeitung statt?   
 
Die Datenverarbeitung findet ausschließlich im Inland statt. 
 
6.  Wie lang ist die Aufbewahrungsfrist Ihrer personenbezogenen Daten? 
 
Die erhobenen Daten werden zehn Jahre nach Einstellen des Betriebs bzw. Erlöschen der 
Erlaubnis gelöscht. Freiwillige mit Einwilligung der betroffenen Person erhobene Daten wer-
den ab Erfassung gespeichert und gelöscht, wenn der Zweck der Speicherung entfallen ist 
oder die betroffene Person die Löschung fordert. 
Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist werden die Daten dem Archiv zu Verfügung gestellt. 
 
7.  Was sind Ihre Rechte als betroffene Person der Datenverarbeitung? 
 
Als betroffene Person der Datenverarbeitung stehen Ihnen folgende Rechte zu: 
 
• Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DSGVO. 
• Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DSGVO. 
• Recht auf Löschung nach Artikel 17 DSGVO. 
• Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DSGVO. 
• Recht auf Datenübertragbarkeit aus Artikel 20 DSGVO. 
• Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DSGVO. 
 
Beim Auskunftsrecht und beim Löschungsrecht gelten die Einschränkungen des LDSG. 
 
 
9.  Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde 
 
Als betroffene Person haben Sie das Recht auf Beschwerde zur Verarbeitung Ihrer personen-
bezogenen Daten bei der Aufsichtsbehörde. In Schleswig-Holstein ist dies die Landesbeauf-
tragte für Datenschutz im Unabhängigen Landeszentrum für Datenschutz (ULD) in Kiel. 
Kontakt: Landesbeauftragte für Datenschutz, Holstenstraße 98 in 24171 Kiel, 

Telefon: 0431 988-1200, 
E-Mail:  mail@datenschutzzentrum.de. 

  
10. Besteht eine Pflicht zur Bereitstellung von Daten? 
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Gem. Art.6 Abs.2 der Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene sind Sie als 
Lebensmittelunternehmer verpflichtet Ihre Betriebsstätte zu melden bzw. diese ggf. zuzulas-
sen (Abs.3). Wenn Sie die erforderlichen Daten nicht angeben, müssen Sie mit folgenden 
Maßnahmen rechnen: - keine Erlaubnis der Betriebsaufnahme. 
 
 
 
11. Allg. Kommunikation per E-Mail 
 
Zu Ihrer Sachbearbeitung und sonstigen Fragen können Sie mit der Kreisverwaltung per E-
Mail kommunizieren und auch Dokumente übersenden. Dies geschieht nur mit Ihrer Einwilli-
gung bzw. sofern Sie mit uns den Kontakt per E-Mail aufnehmen. Wir weisen jedoch aus-
drücklich darauf hin, dass die Datenübermittlung unverschlüsselt erfolgt. Einen Zugriff durch 
Dritte auf die Inhalte dieser Kommunikation können wir nicht ausschließen. Alle Mitarbeiten-
den der Kreisverwaltung sind daher sensibilisiert, den Inhalt von E-Mails möglichst daten-
sparsam zu gestalten. 
 


